
 
 
 
 
 
 

 

ZWECKVERBAND 
AACHENER VERKEHRSVERBUND  

 
Gesetzliche Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr 

(EU-konforme Ausgestaltung im Rahmen des ÖPNVG NRW) 
– Resolution der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes AVV – 
 
 

Die gesetzlichen Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr (§ 45a PBefG/§ 6a AEG) 
sind eine wichtige Voraussetzung für die Sicherung der Verkehrsangebote im 
Schülerverkehr. Die Ausgleichszahlungen sind gleichzeitig fester Bestandteil des 
Finanzierungskonzeptes für das Schüler- und Semester-Ticket-Modell in NRW. Die 
Erfolgsstory „Schüler-Ticket“ wäre ohne die gesetzlichen Finanzierungsbeiträge niemals 
möglich gewesen.  
 
Vor dem Hintergrund der neuen EU-Verordnung 1370/2007 ist zur Zeit eine Novellierung des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in Deutschland in Vorbereitung. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand beabsichtigt der Bundesgesetzgeber, die bisherige gesetzliche Basis für die 
Ausgleichzahlung gemäß § 45a PBefG/§ 6a AEG im Ausbildungsverkehr fortzuführen und 
hierfür ein sogenanntes Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommission einzuleiten. Nach 
positivem Abschluss des Notifizierungsverfahrens wäre damit auch für die Zukunft ein 
rechtssicherer Rahmen für die Weiterleitung dieser Finanzierungsbeiträge an die 
Verkehrsunternehmen hergestellt.  
 
Die Bundesländer haben jedoch die Möglichkeit, von dieser Bundesregelung im Rahmen der 
jeweiligen Landesgesetze abzuweichen. Das Land NRW hat von dieser Möglichkeit im 
Rahmen des neuen ÖPNVG NRW Gebrauch gemacht und die Förderung und 
Finanzierungsstruktur für den ÖPNV in NRW ab dem 01.01.2008 neu geordnet. Wichtige 
Finanzierungsbeiträge wurden in einer sogenannten “ÖPNV-Pauschale“ zusammengefasst, 
diese wiederum wird an die kommunalen Aufgabenträger weitergeleitet. Die „ÖPNV-
Pauschale“ ersetzt im Wesentlichen die bisherige Fahrzeugförderung und die 
Aufgabenträgerpauschale. Mindestens 80 % dieser Mittel sind an öffentliche und private 
Verkehrsunternehmen weiterzuleiten.  
 
Ab 2011 ist vorgesehen, die „ÖPNV-Pauschale“ landesweit um den Betrag der bisherigen 
Ausgleichszahlungen gemäß § 45a PBefG/§ 6a AEG zu erhöhen. Im Rahmen einer 
landesweiten Revision soll die Zuweisung der „ÖPNV-Pauschale“ ab 2011 auf eine neue 
Basis gestellt werden. Die Einbeziehung der bisherigen Ausgleichszahlungen nach § 45a 
PBefG/§ 6a AEG in die Pauschale stellt ein besonderes Problem dar, da die von Seiten des 
Bundes beabsichtigte Notifizierung der Ausgleichszahlung bei der EU-Kommission in diesem 
Falle nicht für die Landesregelungen („ÖPNV-Pauschale“)  relevant wäre. Die 
Beihilfeproblematik stellt sich somit für die kommunalen Aufgabenträger und die 
Verkehrsunternehmen gleichermaßen. Eine nicht beihilfekonforme Mittelverwendung kann 
zu einer Rückzahlung der gewährten Mittel führen. 
 
Vor dem aufgezeigten Hintergrund hat der AVV bereits mehrere Initiativen gestartet, das 
Land NRW auf die Problemlage hinzuweisen und folgenden Vorschlag unterbreitet: 
 

1. Die Ausgleichszahlungen für den Schülerverkehr werden ab 2011 nicht in die „ÖPNV-
Pauschale“ einbezogen. Ein unmittelbarer Anspruch der Verkehrsunternehmen bleibt 
bestehen. 
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2. Das Land NRW entwickelt im Zusammenwirken mit Experten (Verbünde, Verbände) 
ein vereinfachtes Verfahren für die Ermittlung der Ausgleichszahlungen für den 
Ausbildungsverkehr und leitet ein Notifizierungsverfahren für NRW über den Bund bei 
der EU-Kommission ein. 

 
Die vorgenannte Verfahrensweise erfordert eine Anpassung des ÖPNVG NRW. Vor dem 
Hintergrund der noch verbleibenden Zeit bis zum Inkrafttreten der bisher vorgesehenen 
Regelung steht die Thematik unter erheblichem Zeitdruck. 
 
Sofern eine rechtssichere EU-konforme Lösung der Thematik bis zum 31.12.2010 nicht 
erreicht werden kann, sollte ggf. das vorgesehene Verfahren (Einbeziehung in die „ÖPNV-
Pauschale“) ausgesetzt und vorübergehend durch die Regelung des Bundes ersetzt werden. 
 
Zwischenzeitlich hat der Städtetag Nordrhein-Westfalen aufgrund der Diskussion um die 
„ÖPNV-Pauschale“ in NRW ein Kommentar in dieser Angelegenheit verfasst (s. Anlage 1). 
Hierbei wird jegliche Veränderung bei der ÖPNV-Pauschalierung abgelehnt. Ein Verfahrens-
vorschlag, wie das Problem der Beihilfe im Hinblick auf die Ausgleichszahlungen im Ausbil-
dungsverkehr gelöst werden kann, liegt derzeit nicht vor. 
 
Vor dem aufgezeigten Hintergrund empfiehlt die Geschäftsführung der AVV GmbH, die bei-
gefügte Resolution (s. Anlage 2) zu verabschieden und an die Landesregierung NRW und 
die kommunalen Spitzenverbände zu richten. 
 
Beschlussempfehlung 20/2008 
 
Die Verbandsversammlung stimmt der beigefügten Resolution für eine rechtssichere EU-
konforme Ausgestaltung des Verfahrens zur Gewährung von Ausgleichszahlungen im Aus-
bildungsverkehr in NRW zu. 





Anlage 2 

Resolution 
 

der Verbandsversammlung des Zweckverbandes AVV 
zu einer  

EU-konformen gesetzlichen Ausgestaltung des Verfahrens 
zur Ermittlung und Gewährung von Ausgleichszahlungen 

im Ausbildungsverkehr in NRW 
 
 
 

1. Zur Sicherung des Ausbildungsverkehrs und zur Fortführung vergünstigter Ausbil-
dungstarife – wie z. B. das Schüler-Ticket in NRW – fordert die Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund die Landesregierung NRW 
auf, schnellstmöglich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine EU-konforme 
Finanzierung des Ausbildungsverkehrs in NRW im Hinblick auf die Weiterleitung der 
erforderlichen Ausgleichszahlungen an die Verkehrsunternehmen herzustellen. 

 
2. Die Verbandsversammlung schlägt vor, 

 
a. die Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr in NRW ab 2011 nicht in die 

„ÖPNV-Pauschale“ einzubeziehen, sondern als unmittelbaren Anspruch der be-
troffenen Verkehrsunternehmen aufrecht zu erhalten und 

 
b. ein vereinfachtes Verfahren für die Ermittlung und Gewährung von Ausgleichs-

zahlungen für den Ausbildungsverkehr unter Einbindung von Experten aus den 
Verbünden und den Verbänden zu entwickeln, für dieses Verfahren ein Notifizie-
rungsverfahren für NRW über den Bund bei der EU-Kommission einzuleiten und 
gleichzeitig die erforderlichen Anpassungen im ÖPNVG NRW vorzunehmen. 

 
3. Die Verbandsversammlung empfiehlt für den Fall, dass eine rechtssichere EU-

konforme NRW-Landesregelung bis zum 31.12.2010 nicht zu realisieren ist, ggf. auf 
eine – bis dahin vorliegende – rechtssichere Bundesregelung gemäß dem Ergebnis 
der Novellierung des PBefG zurückzugreifen. 
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